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richts zu stellen. Die hierauf ergehende Verfügung ist 
ihm bekannt zu machen.

(2) Beweisanträge des Angeklagten sind, soweit ihnen 
stattgegeben ist, der Staatsanwaltschaft mitzuteilen.

Selbstladung.
§ 220

(1) Lehnt der Vorsitzende den Antrag auf Ladung einer 
Person ab, so kann der Angeklagte sie unmittelbar laden 
lassen. Hierzu ist er auch ohne vorgängigen Antrag be
fugt.

(2) Eine unmittelbar geladene Person ist nur dann zum 
Erscheinen verpflichtet, wenn ihr bei der Ladung die 
gesetzliche Entschädigung für Reisekosten und Versäum
nis bar dargeboten oder deren Hinterlegung bei der Ge
schäftsstelle nachgewiesen wird.

(3) Ergibt sich in der Hauptverhandlung, daß die Ver
nehmung einer unmittelbar geladenen Person zur Auf
klärung der Sache dienlich war, so hat das Gericht auf 
Antrag anzuordnen, daß ihr die gesetzliche Entschädi
gung aus der Staatskasse zu gewähren sei.

Amu.: Durch Art. 9 § 1 der VO zur weiteren Vereinfachung der Straf
rechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) war § 220 gestrichen 
worden.

Ladung von Amts wegen.
§221

Der Vorsitzende des Gerichts kann auch von Amts 
wegen die Ladung von Zeugen und Sachverständigen so
wie die Herbeischaffung anderer Beweismittel anordnen.

Namhaftmachung der Zeugen und Sachverständigen.
§ 222

(1) Der Angeklagte hat die von ihm unmittelbar ge
ladenen oder zur Hauptverhandlung zu stellenden Zeugen
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